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1. Hat Ihr Ressort im Sinne der Entschl ießung des· National­
rates bereits Berechnungen über die Ko!ten einer Ausweitung 
der Fahrpreisermäßigung auf alle Behinderte~_!!!Lt_~ineIl!. G~ad 
der Behinderung von mindestens 70 v.H. angestellt? 

In Entsprechung der Entschließung des Nationalrates vom 27. 

September 1988, betreffend die Einführung einer Fahrpreiser­

mäßigung für Behinderte, wurden von den Mitarbeitern meines 

Ressorts umfangreiche Berechnungen durchgeführt. 

Mangels Vorliegens einer für die Berechnung direkt verwert­

baren Statistik mußte auf mehrere nach unterschiedlichen 

Kriterien erstellte Einzelstatistiken zurückgegriffen werden. 

Einerseits wurden Statistiken über die Personengruppen heran­

gezogen, bei denen das Bestehen eines Grades der Behinderung 

bzw. einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 70 vB oder mehr 

bekannt ist oder zumindest mit gewisser Wahrscheinlichkeit 

angenommen werden kann. Andererseits wurden die vom Statisti­

schen Zentralamt durchgeführten Erhebungen über den Gesund­

heitszustand der österreichischen Bevölkerung ausgewertet. 
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2. Wie lauten die Ergebnisse dieser Berechnungen? 

Die Kosten einer Ausweitung der Fahrpreisermäßigung auf alle 

Behinderten mit einem Grad der Behinderung von mindestens 70 

vH dürften ohne den erforderlichen Aufwand für die Admi­

nistration zirka 40 bis 60 Mio.s betragen, wenn von der An­

nahme ausgegangen wird, daß die Fahrpreisermäßigung nur von 

einem Drittel bis der Hälfte der rund 150.000 Personen, die 

die Vorausetzungen erfüllen, auch tatsächlich in Anspruch 

genommen wird. 

Hinsichtlich der Kosten für die administrative Durchführung 

möchte ich darauf hinweisen, daß bei der Prüfung der Voraus­

setzungen ein nicht zu unterschätzender Prozentsatz der behin­

derten Menschen einer ärztlichen Untersuchung unterzogen 

werden müßte, da nur ein geringer Teil der in Frage kommenden 

Behinderten einen Nachweis über die Höhe ihres Grades der 

Behinderung besitzen dürften. Die Vergütung für die Erstellung 

eines ärztlichen Gutachtens beläuft sich auf durchschnittlich 

zumindest S 500,--. Müßten im ersten Jahr der Einräumung der 

Fahrpreisermäßigung etwa 30.000 Personen - diese Zahl dürfte 

eher an der unteren Grenze 1 iegen - untersucht werden, so 

würden allein die Honoraransprüche der ärztlichen Sachverstän­

digen mindestens 15 Mio.s ausmacllen. Dabei bleibt es fraglich, 

ob diese erforderlichen Begutachtungen von den· ärztlichen 

Sachverständigen überhaupt durchgeführt bzw. bewältigt werden 

können. 

3. Wieviele behinderte Menschen kommen für eine derartige 
Begünstigung in Betracht? 

Für die in Rede stehende Begünstigung dürften rund 150.000 

behinderte Menschen in Betracht kommen. 

--
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4. Sind Sie bereit, die 50 prozentige Fahrpreisermä~iqung auf 
Eisenbahnl inien der ÖBB über den [(reis der derzeit be­
günstigten Personen hinaus auszudehnen? 

Ich bemühe mich, daß im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 

weitere Gruppen von Behinderten einbezogen werden. Dabei denke 

ich vor allem daran, bei Beziehern von Versehrt.enrenten nach 

einer Minderung der Erwerbsfähigkeit. von mindestens 75 vH vom 

Erfordernis des gleichzeitigen Anspruchs auf eine Ausgleichs­

zulage zu einer Pension aus der Sozialversicherung abzusehen. 

Wei ters erwäge ich, begünstigte Behinderte im Sinne des Be­

hinderteneinstellungsgesetzes, bei denen ein Grad der Behinde­

rung von mindestesn 75 vH vorliegt, in den Personenkreis 

einzubeziehen. 

Für eine solche Ausweitung des Personenkreises spricht auch, 

daß der hiefür erforderliche Verwaltungsaufwand relativ gering 

gehalten werden kann. 

Eine verbindliche Stellungnahme kann ich hiezu derzeit noch 

nicht abgeben, weil noch keine ver läßI ichen Zahlen über die 

Inanspruchnahme der Begünstigung in diesem Jahr vorliegen. 

Der Bundesminister: 
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